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Sachverhalt und Antrge 

I. Die am 12. Januar 1979 eingereichte europische Patentan-

meldung Nr. 79 100 093.8 (Veroffentlichungsnumxner 0 003 138), 

für die eine DE-Prioritt vom 13. Januar 1978 in Anepruch 

genommen wurde, wurde durch Entscheidung der PrUfungsabtei-

lung 057 des Europischen Patentamts vom 17. September 1982 

zurUckgewiesen. 

Der Entscheidung lagen ein unabhängiger Anspruch zugrunde, 

der in anderer Gliederung dem nunmehr geltenden Anspruch 1 

entsprach, sowie 6 abhngige AnsprUche. 

II. Die Zurlickweisung wurde damit begrlindet, daB der Gegenstand 

der Ansprflche gegenliber den Druckschriften DE-A-2 533 889 und 

DE-B-1 043 432 keine erfinderische Tätigkeit nach Artikel 56 

EPU beinhalte. 

III.Die Anmelderin legte am 18. November 1982 gegen diese Ent-

scheidung Beschwerde em. Es wurde beantragt die Entscheidung 

der PrUfungsabteilung aufzuheben und das Patent in der zu-

rUckgewiesenen Fassung zu erteilen. Die Einzahlung der Be-

schwerdegebflhr erfolgte am 22. November 1982. Die Beschwer-

debegrUndung wurde am 20. Januar 1983 eingereicht. 

IV. In dem Beacheid vom 7. November 1984 beanstandete der 

Berichterstatter die Nicht-Eindeutigkeit der der Erfindung 

zugrunde liegenden Aufgabe und den augenscheinhich fehienden 

Zusammenhang zwischen dieser Aufgabe und der zu ihrer Lösung 

in den AnsprUchen aufgefUhrten Merkmale. Weiterhin wurde 

darauf hingewiesen, daB die erfinderiache Tätigkeit fehit, 

weil kein erfinderischer funktioneller Zusammenhang zwischen 

den unterschiedlichen Merkmalen des Anspruchs 1 festgestellt 

werden konnte. Dazu wurden nicht nur die DE-A-2 533 889, 

sondern auch die in der ursprUnglichen Beschreibung genannten 

Stellen aus "Siemens Zeitschrift", Jahrg. 44 (1970), Heft 4 
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und Jahrg. 48 (1974), Beiheft, erwhnt und festgestellt, dal3 

das erste kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 schon aus 

der erstgenannten " Siemens Zeitschrift" vorbekannt war. 

Zusammen mit der Erwiderung auf diesen Bescheid reichte die 

BeschwerdefUhrerin am 9. Januar 1985 einen neuen Anspruch 1 

und neue Beschreibungsseiten 2a, 2b, 3 und 3a em. Dieser 

neue Anspruch 1 lautet wie folgt: 

Breitbandverstrker mit einem EingangsUbertrager und einem 

AusgangsUbertrager, vorzugsweise Leitungsverstrker der 

Trägerfrequenztechnik, 

A) mit einem eine Kettenschaltung von drei Transistorstufen 

enthaltenden aktiven Verstrkertei1 und einem zwischen dem 
Ausgang und dem Eingang des Verstärkerteils angeordneten 

Gegenkopplungsteil, 

B) wobei eine erste, einen für Hochfrequenz wirksamen Schal-

tungsteil des aktiven Verstrkertei1s enthaltende Schicht-

schaltung und eine zweite, den Gegenkopplungsteil bildende 

Schichtschaltung, die jeweils von plattenförmiger Gestalt 

sind, nebeneinander angeordnet sind, 

d a d u r c h gekennzeichnet, daB 

C) die in der Kettenschaltung erste und die letzte 

Transistorstufe als Emitterstufe und die zwischen den 

Emitterstufen gelegene Transistorstufe in Kollektorschaltung 

geschaltet sind und der Gegenkopplungsteil zwischen dem 

Kollektor des Transistors der letzten Verstrkerstufe und dem 

Emitter des Transistors der ersten Transistorstufe angeordnet 

ist, 

D) und daB die Transistoren als gehuse1ose Haibleiter-Chips 

ausgebildet und 

E) auf einem gemeinsamen Zwischentrger (34) angeordnet sind, 

der 

F) eine strukturierte Metallisierung in Form von Leiterbahnen 

in Schichtschaltung trgt, auf der die Transistoren mit ihren 
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Kollektoren unmittelbar aufgebracht und mit ibren Ubrigen 

Elektroden mittelbar kontaktiert sind, 

G) und da3 der Zwischentrger (34) derart auf der ersten 

Schichtschaltung angeordnet jet, da3 Trger (34) und Gegen-

kopplungsteil (4) einander benachbart Bind, 

H) und daB der Eingangstlbertrager (2) und der Ausgangs-

Ubertrager (5) auf der ersten Schichtschaltung an dem an den 

Gegenkopplungsteil (4) grenzenden Rand angeordnet und feet 

mit dem Substrat der ersten Schichtschaltung verbunden sind. 

Zwecks Merkmalsanalyse jet dieser Anspruch in Abschnitte A) 

bis H) unterteilt. 

Der Oberbegriff des Anspruchs 1 bezieht sich jetzt auf 

"Siemens Zeitschrift", Jahrg. 44 (1970), Heft 4, wie aus 

Seite 2 der Erwiderung und aus der neuen Seite 2a der Be-

schreibung hervorgeht. Insbesondere im 4. Absatz der Seite 2 

der Erwiderung wird bemerkt, daB dieser neu gefa8te An-

spruch 1, inhaitlich mit der bisherigen Fassung Uberein-

stimmt. 

V. In der von der Beschwerdeflihrerin beantragten mUndlichen 

Verhandlung, die am 3. Juli 1985 stattfand, wurde von der 

BeschwerdefUhrerin erneut hervorgehoben, dal3 die Aufgabe der 

Erfindung folgende gleichzeitig zu lösende Teilaufgaben 

umfasse: 

a) eine noch weiter vergr53erte Gegenkopplung 

b) einen Aufbau mit leicht prflfbaren Baueinheiten, der 

gUnstige Voraussetzungen fUr Abgleich bzw. PrUfung bietet 

und 

c) einen fUr die Fertigung glinstigen Aufbau. 

Insbesondere in der mUndlichen Verhandlung wurde von der Be-

schwerdeflihrerin betont, daB, ausgehend von den Aufstzen in 

"Siemens Zeitschrift" mit der Erfindung eine weitere Auf- 
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teilung des Breitbandverstrkers in gesondert prlifbaren Bau-

einheiten erlangt wird. Demzufolge könnten Fehier schon in 

kleineren Einheiten als bisher durch gesonderte PrUfung 

festgestel].t und die fehierhaften Elemente echon frflhzeitig 

durch fehlerfreie Elemente ersetzt werden. Dies sei ein Vor-

teil fUr die Fertigung des gesamten Verstrkers, die durch 

ZusammenfUgen von schon geprUften, jetzt fehlerfreien 

kleineren Elementen möglich sei. 

Die im Vergleich zu den Verstrkern aus den Siemens Zeit-

schriften durchgefUhrte weitere Aufteilung des Verstrkers, 

insbesondere gemf3 dem kennzeichnenden Merkmal E), (die Aus-

nutzung eines gemeinsamen Zwischentrgers (34) fUr die drei 

Transistoren des aktiven Teiles des Breitbandverstrkers) sei 

neu und nicht naheliegend und deswegen erfinderisch. 

Weiterhin wurde von der BeschwerdefUhrerin angefUhrt, daB 

beim erfindungsgemI3en Verstärker zu beachten eel, daB fUr 

eine richtige Wirkung des Verstrkers die Gegenkopplungs-

schleife genUgend kurz gehalten werden mlisse, wie auch 

schon in den ursprlinglichen Unterlagen erwähnt wird. Durch 

die weitergehende Aufteilung des Verstärkers in gesondert 

prUfbare Bauelemente sei die Lange der Gegenkopplungsschleife 

beeinträchtigt und mflhIten MaBnahmen getroffen werden, um die 

effektive elektrische Lange dieser Schleife beizubeha].ten und 

deren ungewflnschte Ver1ngerung zu kompensieren. 

Ansonsten werde mit der Erfindung nicht nur eine soiche Kom-

pensierung erreicht, sondern sogar noch eine Erhöhung des 

Gegenkopplungsmaaes in Bezug auf den Stand der Technik gemä8 

den Siemens Zeitschriften. Dies sei insbesondere durch die 

Wahi der speziellen Konfiguration der Drei-Trarisistoren-

Schaltung gemi3 dem kennzeichnenden Merkxnal C des Anspruchs 1 

gelungen und weiterhin durch die Verwendung gehuse1oser 

Transistoren gemä3 dem kennzeichnenden Merkmal D des An-
spruches 1. 
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Das Merkmal C sei bier wesentlich, weil gerade die Wahi 

dieser Konfiguration eine VerkUrzung der Gegenkopplungs-

schleife bewirke - im Vergleich zu den Verstrkern nach den 

Siemens Zeitschriften. Bei den letzteren umfasse der aktive 

Teji des Verstrkers drei Transistorstufen, die alle in 

gemeinsamer Emitterschaltung geschaltet sind. Beim Erfin-

dungsgegenstand werden gem3 Merkmal C die erste und die 

dritte Transistorstufe immer noch in gemeinsamer Emitter-

schaltung betrieben. 

Die beabsichtigte Verklirzung der Gegenkopplungsschleife 

werde schlie3lich dadurch erreicht, daB die mittlere 

Transistorstufe erfindungsgm3 in der gemeinsamen Kollektor-
schaltung betrieben werde, wie auch aus der ursprlinglichen 

Beschreibung, Seite 5 - 8, hervorgeht. Die BeschwerdefUhrerin 

fUhrte weiterhin aug, daB diese spezielle Konfiguration der 

Drei-Transistor-Schaltung an sich zwar aus der genannten 

DE-A-2 533 889 bekannt sei und sogar auch fUr die Anwendung 

auf dem gleichen technischen Gebiet wie die erfindungsgem13en 

Verstrker, nm1ich als Leitungsverstrker fUr ein Trger-

frequenzsystem zur Ubertragung von 10.800 Telefonkan1en im 

tibertragungsbereich von 4 - 60 Mth. Die Beschwerdeflihrerin 

besttigte, daB deshaib dieses DE-Dokument dem Facbmann, der 

sich mit dem technischen Gebiet der Erfindung beschäftige, 

durchaus bekannt sei, daB aber dieses Dokument nicht den 

geringsten Hinweis darauf enthalte, daB sich mit der dort 

beschriebenen Konfiguration der drei Transistoren eine Ver-

kUrzung der Signallaufzeit und dadurch eine Verringerung der 

Lange der Gegenkopplungsschleife erreichen lasse. Daher sei 

die Wahi dieser spezifisch aus der DE-A-2 533 889 bekannten 

Konfiguration an Stelle der drei Emitterechaltungen nach den 

Siemens Zeitschriften von besonderem Vorteil und liege nicht 

auf der Hand. Die Anwendung dieser speziellen Konfiguration 

ermögliche nicht nur die Kompensierung der durch die er-

weiterte Aufteilung des Verstärkers in Einzelelemente ver-

ursachte Veringerung der Gegenkopp].ungsschleife, sondern 
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bewirke Uberraschenderweise auch eine zustzliche 

- 	 Erhöhung der Gegenkopplung. 

Es sei hier noch erwhnt, daB sich erst whrend der mUnd-

lichen Verhandlung herausgestelit hat, daB die Beschwerde-

fflhrerin sich whrend des bisherigen Verfahrens immer auf die 

Deutsche Auslegeschrift 2 533 889 bezogen hat, whrend die 

Beschwerdekammer und vorher auch die PrUfungsabteilung die im 

Recherchenbericht als DE-A-2 533 889 bezeichnete Entgegen- 

haltung berUcksichtigt hat. GemB dem ma8geblichen 

ICIREPAT-Kode betrif ft das im Recherchenbericht erwhnte 

Dokunient aber die Offenlegungsschrift und nicht die Auslege-

schrift. Obwohl der Text dieser Offenlegungsschrift you-

stndiger ist als der der Auslegeschrift, ist der Unterschied 

fUr die Beurteilung der Erfindung nicht wesentlich. Im 

folgenden wird immer auf die Offenlegungsschrift Bezug 

genommen. 

In der mUndlichen Verhandlung beantragte die Beschwerde-

fUhrerin die angefochtene Entscheidung aufzuheben und em 

Patent auf der Grundlage 

des Patentanspruch 1, eingereicht am 9. Jarivar 1985, sowie 

der 

PatentansprUche 2 - 7, eingereicht am 21. Dezember 1981, 

zu erteilen. 

EntscheidungsgrUnde 

I. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und der 

Regel 64 EPtJ; sie 1st daher zulssig. 

2. Ein Breitbandverstrker gemäB dem Oberbegriff des Anspru-

ches 1 ist aus der Druckschrift E. Braun und P. Koppehele: 

"Ein Verstärker fUr 10.800 Fernsprechkanle", Siemens-Zeit- 

-9 
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schrift 44/1970' Heft 4, Seiten 167 bis 169 bekannt. Dies wird 

auch erwähnt auf Seite 2a der geltenden Beschreibung. Aber 

der Inhalt der Seite 2a, ab Zeile 26, Seite 2b und Seite 3 

bis Zeile 4 der Beschreibung ist insoweit irreftlhrend, als 

die dort in Zusammenhang mit einer zweiten Druckschrift, F. 

Koppehele und P. KuBmaul: "TF-Unterflurverstärker V 300 bis 

V 10800 11 , Siemens Zeitschrift 48(1974), Beiheft "Nachrichten-
Ubertragungstechnik", Seiten 102 biB 105, aufgeflihrten Merk-

male nicht nur aus dieser zweiten Druckschrift, sondern auch 

schon alle bei dem in der erst genannten Druckschrift 

(Siemens Zeitschrift 44, Seiten 167 - 169) beschriebenen 

Breitbandverstärker vorhanden sind. Somit ist ein Breitband-

verstrker gemJ3 dem Oberbegriff des Anspruches 1 in all 
semen Merkmalen tatschlich aus einer einzigen Druckschrift, 

Siemens Zeitschrift 44, bekannt. 

3. Auf Seite 3 der Beschreibung sind die Aufgabe der Erfindung 

und die angeblich mit den im kennzeichnenden Tell des An-

spruches 1 zur Lösung dieser Aufgabe enthaltenen MaBnahmen 

erreichten Ergebnisse wie folgt formuliert: 

'Aufgabe der Erfindung ist es, einen Breitbandverstrker der 

vorstehend nher bezeichneten Art derart auszubilden, daI3 

sich ein noch weiter vergröl3ertes Gegenkopplungsmal3 erzielen 

läBt und zugleich ein fUr Fertigung und Abgleich bzw. PrUfung 

glinstiger Aufbau mit leicht prflfbaren Baueinheiten ergibt. 

Eine Aufteilung des Breitbandverstrkers in prUfbare Em-

heiten und eine Vergröl3erung des Gegenkopplungsmaes sind 

wegen ihres gegenlufigen Einflusses auf Leitungs1nge bzw. 

Signallaufzeit in der Gegenkopplungsschleife an sich einander 

zuwiderlaufende Forderungen. 

GemB der Erfindung lassen sich die beiden an sich einander 

gegen1ufigen Forderungen durch die Kombination der im 
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- 	 kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Ma3nahmen 

gemeinsam erfUllen. 

Durch diese Mal3nahxnen ergibt sich in vorteilhafter Weise em 

aus mehreren Baueinheiten zusammengesetzter, in alien Stufen 

des Herstellungsverfahrens ieicht prUfbarer Breitbandver-

starker. AuBerdem ergibt sich durch die gewh1te Anordnung in 

Verbindung mit der vorteilhaften Wahi der Schnittstellen em 

besonders hohes Gegenkopplungsmal3. Zugleich ist sicherge-

steilt, daL3 sich die Transistoren leicht prlifen und handhaben 

lassen. 

Die Aufgabe der Erfindung ist hier in Bezug auf die Formu-

lierung in der ursprUnglich eingereichten Beschreibung (Seite 

3, Zeilen 21 bis 27) insoweit verdeutlicht, als der dort 

erwhnte gUnstigere Aufbau fUr die Fertigung, Abgleich und 

PrUfung sich jetzt auf einen Aufbau mit leicht prUfbaren 

Baueinheiten bezieht. 

Trotzdem bleibt die Aufgabe der Erfindung, in Ubereinstimmung 

mit den ursprUnglich eingereichten Unterlagen sowie den jetzt 

geltenden Unterlagen und ebenso gemI3 der Erwiderung vom 

9. Januar 1985 der BeschwerdefUhrerin und den Xul3erungen 

deren Vertreters in der mUndlichen Verhandlung zweifach: 

i) Erzielung einer weiteren VergröBerung des Gegenkopp-

1ungsmaes (im Vergleich zu den Verstrkern gem13 der 

genannten Siemens Zeitschriften) und 

ii) Erzielung eines gUnstigen Aufbaus. 

4. Obwohl whrend der mUndljchen Verhandlung die Teilaufgabe 

(ii) von der Beschwerdeflihrerin zuerst stark hervorgehoben 

wurde, die ausfUhrijch darstelite, wie ein soicher Aufbau 

erfindungsgemäi3 durch eine Aufteilung des Breitbandver-

strkers in prilfbare Einheiten erreicht werde, steht Teil-

aufgabe (i) offenbar noch iramer im Vordergrund. Die Beschwer-

dekammer jet aber der Meinung, dal3 nichts in den ursprUnglich 

flfl')) 
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eingereichten Unterlagen darauf deutet, daB eine soiche Ver-

gröf3erung des Gegenkopplungsma3es im Vergleich zu den ge-

nannten bekannten Verstrkern der gleichen Gattung auch tat-

sächlich erreicht wird. Es jet nmlich folgendes zu beachten: 

Ale einziger Parameter, der das Gegenkopplungsmal3 beeinfluf3t, 

wird in der Anmeldung die "elektrische Lange" der Gegenkopp-

lungsschleife angedeutet und benutzt. Gerade weil eine Auf-

teilung des Breitbandverstarkers in prUfbaren Einheiten die 

geometrische Lange der Gegenkopplungsschleife vergröBert, mul3 

die elektrische Lange der gesamten Schleife, die die Summe 

der elektrischen Lange im aktiven Teil und der elektrischen 

Lange (hier bestimmt von der geometriachen Lange) des 

passiven Teiles umfa3t, innerhaib einer gewissen Grenze 

(klein in Bezug auf die SignalwellenlUnge) gehalten werden. 

Diese Ejnsjcht jet aber bekannt aus dem zitierten Aufsatz in 

Siemens Zeitschrift 44, Seite 167, unten rechts, und dies 

sogar in Zusammenhang mit einem Breitbandverstarker, in dem 

auch schon eine Aufteilung in prflfbare Elemente vorgenommen 

wurde,wieerwähntaufSeite 168, links und in Bud 1 und 2. 

Diese Aufteilung geht schon hervor aus dem Oberbegriff des 

Anspruches 1, der von dieser Druckschrift ausgeht. Die durch 

die Aufteilung des Breitbandverstärkers in gesonderte Bauein-

heiten verwendete geometrische Verlängerung der Gegenkopp-

lungsschleife muB also kompensiert werden durch eine Mm-

derung der elektrischen Weglange an anderen Stellen, um das 

richtige Funktionieren des Verstärkers beizubehalten. 

Bei der AusfUhrung dieses aus der zitierten Siemens Zeit-

schrift 44 bekannten Konzepts ist es nicht kiar, inwieweit 

noch Raum besteht, das GesanitgegenkopplungsmaB noch weiter zu 

erhöhen bzw. ob Uberhaupt und in welchem MaBe dies in der in 

der Anmeldung beschriebenen Erfindung tatsachlich erreicht 

wird. Die Anineldung enthält zwar auf den Seiten 5 - 8 an Hand 

der Figuren 2 und 3 einige zahienmaBige Angaben Uber die 

effektive Gegenkopplung ale Funktion der geometrischen Lange 

-F 
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des Signaiweges und die Signallaufzeit in einem Transistor 

als Funktion der Emitterinduktivität. Die Anmeldung enth1t 

aber keine Andeutung, weichen EinfluB die einzelnen Merkmale 

des Anspruches 1 auf die elektrische Lange des Signaiweges 

haben. Da eine soiche Quantifizierung der Beitrge zur 

Signallaufzeit sich praktisch kaum durchftlhren 18t, konnte 

auch die BeschwerdefUhrerin in der mUndlichen Verhandlung zu 

diesen gesonderten Beitrgen keine zah1enmBigen Angaben 

machen. Es bleiben dadurch bei der Beschwerdekammer ernst-

hafte Zweifel bestehen, inwieweit tatsch1ich eine Ver-

grö3erung des GegenkopplungsmaBes in Bezug auf den genannten 

Stand der Technik durch die Erfindung erreicht wird. Teilauf-

gabe (i) wird nach Meinung der Beschwerdekammer also durch 

die Erfindung nicht eindeutig gelöst. 

S. Die Teilaufgabe (ii), Erzielung eines glinstigeren Aufbaus 

des Verstärkers, durch Aufteilung des Breitbandverstrkers in 

prlifbaren Einheiten beinhaltet einen dem Fachmann geithifigen 

Vorgang. In einer Zeit, in der die Elektrotechnik mehr und 
mehr für ihre Vorrichtungen einem modulen Aufbau nachstrebt, 

liegt eine solche Aufgabenformulierung auf der Hand. 

Ansonsten war eine Aufteilung des Breitbandverstärkers in 
gesonderte (und gesondert prUfbare) Elemente schon bekannt 

aus der Siemens Zeitschrift 44, wie auch aus dem Oberbegriff 

des Anspruches 1 hervorgeht. DafI erfindungsgemI3 eine welter-

gehende Aufteilung durchgefUhrt wird, ist aus Hersteilungs-

grflnden fUr den Fachmann se1bstverstnd1ich. 

Die zur AusfUhrung dieser weiteren Aufteilung im 

kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 aufgefUhrten Merkmale 

bedeuten, wie whrend der mUndlichen Verhandlung nochmals an 

Hand eines Modells des Erfindungsgegenstandes gezeigt wurde, 

daB jetzt der aktive Teil des Verstärkere nochznals aufgeteilt 

ist in seine aktiven Elemente (die drei Transistoren) einer-

seits und seine passiven Elemente andererseits. Die aktiven 

Elemente sind näinlich auf einem Zwischenträger (34) ange- 
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ordnet, whrend die passiven Elemente des aktiven Teils des 

Breitbandverstrkers auf dem Schichtschaltungsteil (35, Figur 

4) verbleiben. 
Diese weitere Aufteilung des aktiven Teilee des Breitbandver-

stärkers in semen aktiven Teil auf dem Zwischentrger (34) 

und semen passiven Teil auf dem Schichtschaltungsteil (35) 

ist aber ganz analog zu der aus der Siemens Zeitschrift 44 

bekannten Aufteilung auf gesonderten Schichtachaltungen fUr 

einerseits den aktiven Teil und andererseits den Gegenkopp-

lungsteil eines Breitbandverstärkers (und gem13 dem Oberbe-

griff des Anspruches 1). Demzufolge können die zur DurchfUh-

rung dieser weiteren Aufteilung des aktiven Teils des Breit-

bandverstrkers vorgenommenen Maf3nahmen, wie diese in den 

kennzeichnenden Merkmalen D bis H des Anspruches 1 zum Aus-

druck kormnen, nur als dem Fachmann gelufig bezeichnet 

werden. Es wird nicht verneint, daB die Kombination der 

genannten Merkinale zu einem durchaus nlitzlichen Ergebnis 

flihren könnte, sie kann aber nicht ala erfinderisch anerkannt 

werden. 

AbschlieBend sei noch darauf hingewiesen, daB die Aufteilung 

in gesonderte Elemente zur Zeit der Einreichung der ursprUng-

lichen Unterlagen nicht als so wesentlich eracheint wie 

jetzt; dies geht hervor aus Seite 9, Zeilen 1 und 2, wo es 

heiBt: "Anstelle der beiden Platten (3 und 4 in Figur 4), 

kann auch eine gemeinsame Platte treten". Dies steilt das 

angeblich Besondere der Aufteilung in Frage. 

6. Wie sich auch während der mUndlichen Verhandlung gezeigt 

hat, bleibt noch zu beurteilen, inwieweit die Maf3nahmen zur 

Kompensierung oder zu der unter Punkt 4 bezweifelten Uberkom-

pensierung der durch die Aufteilung des Verstrkers in 

"Modulen" verursachte Verlängerung des elektrischen Signal-

weges in der gesamten Gegenkopplungsschleife zur erfinderi-

schen Ttigkeit beitragen könnte. Die wichtigste MaBnahme in 
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diesem Zusammenhang soil verkörpert sein in Merkmal C, das 

die aus der DE-A-2 533 889 bekannte Drei-Transistoren-Schal-

tung umfa3t. Es ist richtig, wie die BeschwerdefUhrerin in 

der mflndlichen Verhandlung betonte, dal3 die DE-Auslegeschrift 

2 533 889 keinen einzigen Hinweis darauf beinhaltet, wie sich 

mit der dort beschriebenen Transistor-Konfiguration eine Ver-

ktirzung der Signallaufzeit und dadurch eine Verringerung der 

Lange der Gegenkopplungsschleife erreichen 113t. Dies gilt 

gieichermal3en fUr die im Recherchenbericht genannte Deutsche 

Offenlegungsschrift DE-A-2 533 889. 

7. Auch wenn diese beiden Druckschriften die genannte Eigen-

schaft der darin beschriebenen Verstrker nicht erwhnen, so 

mUsse doch die darin beschriebene Transistor-Konfiguration. 

soiche Eigenschaften haben. Auch wenn es der Verdienst des 

Anmeiders ware, diese Eigenschaft der bekannten Schaltung zum 

ersten Mal expressis verbis herausgestelit zu haben, so 

bleibt die Tatsache, daB die Schaltung an sich fUr den 

gleichen Frequenzbereich und die gleiche Anwendung wie die 

erfindungsgem13e Schaltung schon bekannt war und die 

genannte, in den beiden letztgenannten Druckschriften nicht 

erwhnte Eigenschaft der VerkUrzung der Signaliaufzeit also 

auch beim Betreiben dieser bekannten Schaltung ihre 

Auswirkung haben mul3te. 

8. Wenn es richtig ist, daB die aus der DE-A-2 533 889 

bekannte Drei-Transistoren-Konfiguration (Merkmal C des 

Anspruches 1) sich besser fUr eine Weiteraufteilung in Bau-

eiemente eignet als die aus den Siemens Zeitschriften (wie 

auch in der ursprlinglichen Beschreibung erlutert wird), 80 

ist damit eine solche Wahi doch nicht ala erfinderisch 

anzusehen. Nach Ansicht der Beschwerdekammer ateht nmlich 

bei der vorliegenden Patentanmeldung die Konfiguration der 

drei Transistorstufen des Veratärkers derma3en im Vorder-

grund, daB mit dem jetzt geltenden Anspruch 1 ein Patent 
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erteilt werden wlirde, das sich im Wesent].ichen auf einen 

bekannten Breitbandverstärker gem13 DE-A-2 533 889 beziehen 

wUrde. 

Die Ubrigen Merkmale des Anspruches 1 betreffen, wie unter 

Punkt 5 dieser EntscheidungsgrUnde erwähnt, dem Fachmann ge-

lufige Mal3nahmen zur Aufteilung des bekannten Verstrkers in 

kleinere Bauelemente. Somit unterscheidet sich der Anspruch 1 

nicht in erfinderischer Weise von der DE-A-2 533 889. 

9. Ein Breitbandverstrker gemäa Zeilen 1 big 7 (also inklusiv 

Merkinal A) und Zeilen 13 big 20 (also inklusiv Merkmal C) des 

Anspruches 1 ist aus DE-A-2 533 889 bekannt. 

Die Aufteilung eines derartigen Verstärkers in gesondert 

prUfbaren Bauelemente steilt aus Herstellungs- und Nach-

prflfbarkeitsgrflnden ein normales Bestreben des Fachmanns dar. 

Ein soiches Bestreben geht auBerdem aug der Siemens Zeit-

schrift 44 hervor. In dem dort beschriebenen Verstrker 

werden zu diesem Zweck der Aufteilung die Mal3nahmen gemi3 

Merkinal B des Anspruches 1 vorgenonunen. Die Anwendung dieser 

bekannten Mal3nahrnen bei dem aus der DE-A-2 533 889 ebenfalls 

bekannten Verstärker jet deswegen als naheliegend zu be-

zeichnen. Die weiteren Merkmale D big H beinhalten Mal3nahmen, 

die als fUr den Fachmann unter BerUcksichtigung der ebenfalls 

aus der Siemens Zeitschrift 44 bekannten Voraussetzung des 

Kurzhaltens des GegenkopplungsmaBes des Verstrkers als ge-

lufig gewertet werden inUssen. 

10. Zusammenfassend ist die Beschwerdekammer der t)berzeugung, 

daB, trotz der von der BeschwerdefUhrerin vorgebrachten 

Arguinente, der Anspruch 1 im Wesentlichen einen aus der 

DE-A-2 533 889 bekannten Breitbandverstrker beschreibt, der 

aber aufgetei].t ist in gesondert prUfbare Bauelemente, wobei 

das Aufteilen an sich nebst der Weise, wie diese Aufteilung 

anspruchsgemB durchgefUhrt wird, fUr den Fachmann nach 

Kenntnisnahme der Siemens Zeitschrift 44 und unter Berflck- 
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sichtigung ibm ge1ufiger weiterer Mai3nabinen, auf der Hand 

liegt. DesWegen ist der Verstärker nach Anspruch 1 nicht als 

das Ergebnis einer erfinderischen Thtigkeit anzusehen. 

Die kennzeichnenden Merkmale dér geltenden abhngigen An-

sprUche 2 bis 7 enthalten nur dem Fachmann gelMufige MaB-

nahnien. Die Anwendung dieser Ma3riahmen bei dem Gegenstand des 

Anspruches 1 beruht rzicht auf einer erfinderischen Thtig-

keit. 

Somit sind die AnsprUche 1 bis 7 auf Grund des Artikels 52 in 

Verbindung mit Artikel 56 EPU nicht gewhrbar. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschftsste11enbeamte 	 Der Vorsitzende 

B A Norman 	 G Korsakoff 


